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Der Präsident des OLG Düsseldorf Dr. Werner Richter hat mitgeteilt, dass es aufgrund 
der beschlossenen Verlängerung des Lockdowns bis zum 28.03.2021 derzeit keine 
Änderungen der Verfügungen zum Dienstbetrieb der Gerichte im OLG-Bezirk 
Düsseldorf geben wird. Nach Ansicht von Herrn Präsident Dr. Richter werde sich eine 
schrittweise Rückkehr zum regulären Dienstbetrieb an dem Ausbau der Umsetzung 
der Test- sowie Impfstrategie orientieren müssen. Das Ministerium der Justiz NRW 
beabsichtige den Erwerb von Selbsttests für Bedienstete der Gerichte und die Impfung 
von Wachtmeister*innen. 


